
Ausschreibung der Rundenwettkämpfe Luftgewehr 01. Januar 2018 
 

Rundenwettkampfleiter: 

                                                      Udo Rathkamp, Stettiner Str. 20,49744 Geeste-Dalum Tel.: 05937 7194 

                                                                                                                               Handy 01753766080                               
 

Waffen und Regel: 

Schusszahl: 

 
 

Mannschaftsstärke:  

 

Durchführung: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Datenschutz: 
 

 

 

 

 
Start/Termine: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LG Auflage: 

Auswertung: 

 
 
 
 
Aufstieg: 

Anschriften u. Termine: 

Proteste: 
 
 
 
 
Kampfgericht: 
 

 
 
ErgebnisIiste: 

Anmerkung: 

Luftgewehr Freihand und Auflage nach Regelnummer 1.10 und 1.11 der 

Schießsportordnung Teil 1. 

LG Freihand (offene Klasse)- 40Schuss, Zuganlage in75 Min., Andere Systeme 60 Min. 

LG Freihand (Schüler/Jug.)- 20Schuss, Zuganlage in 35 Min., Andere Systeme 30 Min. 

LG Auflage (alle Klassen)- 30 Schuss, Zuganlage in 55 Min., Andere Systeme 45 Min. 

Für alle Disziplinen gilt 1 Schuss pro Spiegel. 
die 3 besten werden gewertet. Bei mehr als 4 Schützen/in sind die anderen als Einzelschütze 
ein zu tragen.  

- Der jeweils Ausrichtende Verein stellt die Standaufsicht, die Auswertung folgt mit 

einem Auswertegerät, das durch dem RDWKL nach Absprache gestellt wird und die 

Betreuung der Schützen. 

-Wenn  zwei Mannschaften eines Vereins in einer Klasse schießen, dürfen die 

Schützen/innen nicht zwischen den Mannschaften ausgetauscht werden. 

- Jeder Schütze/in gehört zu der Mannschaft in der er seinen ersten Wettkampf bestreitet, 
oder bestreiten soll. Schützen/in einer höheren Klasse dürfen nicht in einer unteren Klasse 
starten. Schütze/in einer unteren Klasse dürfen EINMAL in einer höheren Klasse starten, 
aber maximal nur so viele Wettkämpfe wie in den Wettkampfplänen ausgeschrieben sind. 
Mit der Teilnahme an den Rundenwettkämpfen im Schützenkreis Meppen erkläre ich mich  
Einverstanden, dass meine wettkampfrelevanten Daten und Fotos elektronisch gespeichert 
und in öffentlichen Medien veröffentlicht werden. Ebenfalls erkläre ich mich damit 
einverstanden, dass mein Name, mein Geschlecht und meine Vereinszugehörigkeit auf 
diversen Rechnern auf Schießständen (elektronische Stände) gespeichert werden und 
dadurch der Öffentlichkeit zugängig sind.  
-Abweichend  von dem Terminplan können die Schießtage frei ausgehandelt 

werden. Letzter Wettkampftag ist der für die einzelnen Wettkampfklassen und 

Disziplinen angegebene Tag. 

- Sollte eine Schütze/in aus einem triftigen Grund am Schießtag verhindert sein und 

möchte er/sie vorschießen, so muss der/die Schütze/in dem Mannschaftsführer des 

gastgebenden Vereins zwei Tage vor dem Wettkampftag namentlich gemeldet werden. 

Der vorschießende Schütze/in muss die Mannschaftsaufstellung vor Beginn 

des Schießens vorlegen. Tritt ein Schütze/in zum Vorschießen nicht an, so zählt er/sie 

dennoch zur gemeldeten Mannschaft. 

Das Adlerauge ist auf Rundenwettkämpfen erlaubt, ab der Klassenbezeichnung 

Damen/Herren II. Also ab 41 Jahren. Seid 1.1.2018 laut Sportordnung. 

Ausgewertet wir am Wettkampftag, nicht schon beim Vorschießen. Es darf nur eine Person 

auswerten, grundsätzlich mit einer Auswertemaschine und in Kommawertung. Sollte diese 

aus technischen Gründen nicht möglich sein so muss mit Zustimmung der anderen 

anwesenden Vereine eine Lösung gefunden werden. Wenn keine Lösung gefunden wird, 

sollen die Scheiben zum Rundenwettkampfleiter geleitet werden.  

Die beste Mannschaft "kann" am Aufstiegsschießen zur Bezirksklasse teilnehmen. 

Können der beiliegenden Aufstellung entnommen werden. 

Proteste sind zum Wettkampfende der Standaufsicht und bis Montag nach dem 

Wettkampf(Poststempel) beim RDWKL schriftlich anzuzeigen. Eine Protestgebühr in Höhe 

von 25 € ist zu zahlen. Ist eine Entscheidung nicht möglich, wird ein Kampfgericht 

eingesetzt, dieses entscheidet endgültig. Bei berechtigter Eingabe wird die Protestgebühr 

zurückgegeben. 
-Besteht aus Kreissportleiter, Stellvertreter und drei Vereinssportleiter unbeteiligter Vereine. 

- Meinungsverschiedenheiten sollen nach sportlichen Gesichtspunkten an Ort und Stelle 

ausgeräumt werden. 

Die Ergebnisliste ist nach dem Wettkampfende schnellstens dem RDWKL zu zustellen, 

liegt diese nicht bis Mittwoch nach dem angegebenen Endtermin  vor, wird ein Strafgeld  

von 5 Euro  erhoben. 

Bezirksmannschaften können an den Rundenwettkämpfen teilnehmen, außer Konkurrenz. 

 

Änderungen vorbehalten!!! 
 

Gut Schuss 
Der Rundenwettkampfleiter 


